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3. Kapitel: Dienstleistungshandel 
 

Art. 3.1            Anwendungs- und Geltungsbereich 
1. Dieses Kapitel gilt für Massnahmen der Vertragsparteien, die den Dienstleis- 
tungshandel betreffen. Es gilt für alle Dienstleistungssektoren. 
2.  Bezüglich   Luftverkehrsdienstleistungen  findet   dieses   Kapitel   vorbehältlich 
Absatz 3  des  GATS-Anhangs  über Luftverkehrsdienstleistungen29  keine  Anwen- 
dung auf Massnahmen, welche Luftverkehrsrechte oder Dienstleistungen betreffen, 
die unmittelbar mit der Ausübung von Luftverkehrsrechten zusammenhängen. Die 
Begriffsbestimmungen in Absatz 6 des GATS-Anhangs über Luftverkehrsdienst- 
leistungen werden hiermit zu Bestandteilen dieses Kapitels erklärt. 
3.  Die Artikel 3.4, 3.5 und 3.6 finden keine Anwendung auf Gesetze, Vorschriften 
oder Erfordernisse in Bezug auf Dienstleistungen, die von öffentlichen Stellen für 
staatliche Zwecke beschafft werden und nicht für den kommerziellen Wiederverkauf 
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oder zur Nutzung bei der Erbringung von Dienstleistungen für den kommerziellen 
Verkauf bestimmt sind. 

 
Art. 3.2 Erklärung von GATS-Bestimmungen zum Bestandteil des Kapitels 
Wo  dieses  Kapitel  eine  GATS-Bestimmung30  zum  Bestandteil  dieses  Kapitels 
erklärt, werden die Begriffe der GATS-Bestimmung wie folgt verstanden: 

(a)   «Mitglied» bedeutet Vertragspartei; 
(b)   «Liste» bedeutet eine Liste nach Artikel 3.17 und Anhang VII; und 
(c)   «spezifische Verpflichtung» bedeutet eine spezifische Verpflichtung in einer 

Liste nach Artikel 3.17. 
 

Art. 3.3 Begriffsbestimmungen 
Für die Zwecke dieses Abkommens: 

(a)  werden folgende Begriffsbestimmungen von Artikel I GATS31 zum Be- 
standteil dieses Kapitels erklärt: 
(i)    «Dienstleistungshandel»; 
(ii)  «Dienstleistungen»; und 
(iii) «in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistung»; 

(b)   bedeutet der Begriff «Massnahmen der Vertragsparteien» Massnahmen nach 
Artikel I Absatz 3 Buchstaben (a)(i) und (a)(ii) GATS; 

(c)   bedeutet der Begriff «Dienstleistungserbringer» eine Person, die eine Dienst- 
leistung erbringt oder zu erbringen sucht32; 

(d)   bedeutet der Begriff «natürliche Person einer anderen Vertragspartei» eine 
natürliche Person, die nach dem Recht der betreffenden anderen Vertrags- 
partei: 
(i)    Staatsangehörige der betreffenden anderen Vertragspartei mit Aufent- 

halt im Hoheitsgebiet eines beliebigen WTO-Mitglieds ist, oder 
(ii)  eine Person mit dauerhaftem Aufenthalt der betreffenden anderen Ver- 

tragspartei, die sich im Hoheitsgebiet jeglicher Vertragspartei aufhält, 
falls diese andere Vertragspartei Personen mit dauerhaftem Aufenthalt 
in Bezug auf Massnahmen, die den Dienstleistungshandel betreffen, im 
Wesentlichen die gleiche Behandlung wie Staatsangehörigen gewährt. 

 
30 SR 0.632.20, Anhang 1.B 
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32 Wird eine Dienstleistung nicht unmittelbar von einer juristischen Person, sondern durch 

andere Formen der gewerblichen Niederlassung wie eine Zweigstelle oder eine Vertre- 
tung erbracht oder zu erbringen gesucht, so erhält der Dienstleistungserbringer (d.h. die 
juristische Person) durch eine solche Niederlassung dennoch die Behandlung, die den 
Dienstleistungserbringern im Rahmen dieses Kapitels gewährt wird. Eine solche Behand- 
lung wird auf die Niederlassung ausgeweitet, durch welche die Dienstleistung erbracht 
oder zu erbringen gesucht wird; sie braucht sonstigen Betriebsteilen des Erbringers, die 
ausserhalb des Hoheitsgebiets ansässig sind, in dem die Dienstleistung erbracht oder zu 
erbringen gesucht wird, nicht gewährt zu werden. 
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Für den Zweck der Erbringung einer Dienstleistung durch den Aufent- 
halt natürlicher Personen (Erbringungsart 4) erfasst dieser Begriff Per- 
sonen mit dauerhaftem Aufenthalt dieser anderen Vertragspartei, die 
sich im Hoheitsgebiet jeglicher Vertragspartei oder im Hoheitsgebiet 
jeglicher WTO-Mitglieder aufhalten; 

(e)   bedeutet der Begriff «juristische Person einer anderen Vertragspartei» eine 
juristische Person, die entweder: 
(i)    nach  dem  Recht  der  betreffenden anderen  Vertragspartei gegründet 

oder anderweitig errichtet ist und die wesentliche Geschäfte tätigt: 
(aa) im Hoheitsgebiet jeglicher Vertragspartei oder 
(bb) im  Hoheitsgebiet  jeglicher  WTO-Mitglieder  und  im  Eigentum 

natürlicher Personen der betreffenden anderen Vertragspartei oder 
juristischer Personen, die alle Voraussetzungen von Buchstabe (aa) 
erfüllen, steht oder von ihnen beherrscht wird; 

oder 
(ii)  im Fall der Erbringung einer Dienstleistung durch eine gewerbliche 

Niederlassung, die im Eigentum steht oder beherrscht wird: 
(aa) von natürlichen Personen der betreffenden anderen Vertragspartei, 

oder 
(bb) von juristischen Personen der betreffenden anderen Vertragspartei 

gemäss Buchstabe (e)(i); 
(f)   werden folgende Begriffsbestimmungen von Artikel XXVIII GATS hiermit 

zum Bestandteil dieses Kapitels erklärt: 
(i)    der Begriff «Massnahme»; 
(ii)  die «Erbringung einer Dienstleistung»; 
(iii) die «den Dienstleistungshandel betreffende Massnahmen von Mitglie- 

dern»; 
(iv)  der Begriff «gewerbliche Niederlassung»; 
(v)   der Begriff «Sektor» einer Dienstleistung; 
(vi)  der Begriff «Dienstleistung eines anderen Mitglieds»; 
(vii) der Begriff «Erbringer einer Dienstleistung mit Monopolstellung»; 
(viii) der Begriff «Dienstleistungsnutzer»; 
(ix)  der Begriff «Person»; 
(x)   der Begriff «juristische Person»; 
(xi)  der Begriff «im Eigentum», «beherrscht» und «verbunden»; sowie 
(xii) der Begriff «direkte Steuern». 

 
Art. 3.4            Meistbegünstigung 
1.  Unbeschadet von Massnahmen, die in Übereinstimmung mit Artikel VII GATS33 

ergriffen werden, und vorbehältlich der in ihrer Liste der Ausnahmen von der Meist- 
begünstigung in Anhang VIII enthaltenen Ausnahmen gewährt eine Vertragspartei 
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hinsichtlich aller Massnahmen, welche die Erbringung von Dienstleistungen betref- 
fen, den Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern einer anderen Vertragspar- 
tei unverzüglich und bedingungslos eine Behandlung, die nicht weniger günstig ist 
als diejenige, die sie den gleichen Dienstleistungen und Dienstleistungserbringern 
eines jeglichen Drittstaates gewährt. 
2. Die Gewährung von Vorteilen im Rahmen anderer durch eine Vertragspartei 
abgeschlossenen oder zukünftigen Abkommen, die nach Artikel V oder Vbis GATS 
notifiziert werden, fallen nicht unter Absatz 1. 
3.  Schliesst oder ändert eine Vertragspartei ein Abkommen nach Absatz 2, notifi- 
ziert sie ohne Verzug die anderen Vertragsparteien und bemüht sich, ihnen eine 
Behandlung zu gewähren, die nicht weniger günstig ist als die Behandlung nach 
jenem Abkommen. Die Vertragspartei verhandelt auf Ersuchen mit jeder anderen 
Vertragspartei darüber, in dieses Abkommen eine Behandlung aufzunehmen, die 
nicht weniger ist als in jenem Abkommen. 
4.  Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf die Gewährung von 
Vorteilen an benachbarte Länder richten sich nach Artikel II Absatz 3 GATS, der 
hiermit zum Bestandteil dieses Kapitels erklärt wird. 

 
Art. 3.5            Marktzugang 
Verpflichtungen  bezüglich  des  Marktzugangs  richten  sich  nach  Artikel  XVI 
GATS34, der hiermit zum Bestandteil dieses Kapitels erklärt wird. 

 
Art. 3.6            Inländerbehandlung 
Verpflichtungen bezüglich der Inländerbehandlung richten sich nach Artikel XVII 
GATS35, der hiermit zum Bestandteil dieses Kapitels erklärt wird. 

 
Art. 3.7            Zusätzliche Verpflichtungen 
Zusätzliche Verpflichtungen richten sich nach Artikel XVIII GATS36, der hiermit 
zum Bestandteil dieses Kapitels erklärt wird. 

 
Art. 3.8            Innerstaatliche Regelungen 
1.  Jede Vertragspartei stellt sicher, dass alle allgemein geltenden Massnahmen, die 
den Dienstleistungshandel betreffen, angemessen, objektiv und unparteiisch ange- 
wendet werden. 
2.  Jede Vertragspartei behält Gerichte, Schiedsgerichte, Verwaltungsgerichte oder 
entsprechende Verfahren bei oder führt solche so bald wie möglich ein, die auf 
Antrag eines betroffenen Dienstleistungserbringers einer anderen Vertragspartei die 
umgehende Überprüfung von Verwaltungsentscheiden mit Auswirkungen auf den 
Dienstleistungshandel gewährleisten und in begründeten Fällen geeignete Abhilfe- 
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massnahmen treffen. Werden solche Verfahren nicht unabhängig von der Behörde 
durchgeführt, die mit der betreffenden Verwaltungsentscheidung betraut ist, so stellt 
die Vertragspartei sicher, dass die Verfahren tatsächlich eine objektive und unpar- 
teiische Überprüfung gewährleisten. 
3.  Fordert eine Vertragspartei für die Erbringung einer Dienstleistung eine Bewilli- 
gung, so geben die zuständigen Behörden dieser Vertragspartei dem Antragsteller 
innert angemessener Frist nach der Eingabe eines nach den innerstaatlichen Rechts- 
vorschriften als vollständig zu betrachtenden Antrags auf Bewilligung die Entschei- 
dung über den Antrag bekannt. Auf Antrag des Antragstellers geben die zuständigen 
Behörden der Vertragspartei diesem ohne unangemessenen Verzug Auskunft über 
den Stand der Bearbeitung des Antrags. 
4. Jede Vertragspartei sieht angemessene Verfahren zur Überprüfung der Fach- 
kenntnisse der Angehörigen der freien Berufe der anderen Vertragsparteien vor. 

 
Art. 3.9            Anerkennung 
1. Zum Zweck der Erfüllung der massgebenden Normen oder Kriterien für die 
Zulassung, Genehmigung oder Bescheinigung von Dienstleistungserbringern zieht 
jede Vertragspartei alle Gesuche einer anderen Vertragspartei nach Anerkennung der 
Ausbildung oder Berufserfahrung, der Anforderungen oder Zulassungen oder 
Bescheinigungen in Betracht, die in dieser Vertragspartei erworben, erfüllt oder 
erteilt worden sind. Diese Anerkennung kann auf einem Abkommen oder einer 
Vereinbarung mit dieser anderen Vertragspartei beruhen oder einseitig gewährt 
werden. 
2.  Anerkennt eine Vertragspartei durch Abkommen oder Vereinbarung die Ausbil- 
dung oder Berufserfahrung oder die Erfüllung von Anforderungen, Zulassungen 
oder Bescheinigungen, die im Hoheitsgebiet einer Nichtvertragspartei erworben, 
erfüllt oder erteilt worden sind, so räumt die betreffende Vertragspartei einer ande- 
ren Vertragspartei angemessene Gelegenheit ein, über den Beitritt zu einem solchen 
bestehenden oder künftigen Abkommen oder zu einer solchen Vereinbarung zu 
verhandeln oder ähnliche Abkommen oder Vereinbarungen mit ihr auszuhandeln. 
Gewährt eine Vertragspartei eine Anerkennung einseitig, so gibt sie jeder anderen 
Vertragspartei angemessene Gelegenheit, den Nachweis zu erbringen, dass die 
Ausbildung, Berufserfahrung, Erfüllung von Anforderungen, Zulassungen oder 
Bescheinigungen, die im Hoheitsgebiet der anderen Vertragspartei erworben, erfüllt 
oder erteilt worden sind, ebenfalls anzuerkennen sind. 
3. Jedes derartige Abkommen, jede derartige Vereinbarung oder jede derartige 
einseitige Anerkennung muss mit den entsprechenden Bestimmungen des WTO- 
Abkommens, insbesondere mit Artikel VII Absatz 3 GATS37, vereinbar sein. 

 
Art. 3.10          Grenzüberschreitung von natürlichen Personen 
1.  Dieser Artikel gilt für Massnahmen betreffend natürliche Personen, die Dienst- 
leistungserbringer einer Vertragspartei sind, sowie  für  natürliche Personen  einer 
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Vertragspartei, die von einem Dienstleistungserbringer einer Vertragspartei in Bezug 
auf die Erbringung einer Dienstleistung beschäftigt werden. 
2.  Dieses Kapitel gilt weder für Massnahmen betreffend natürliche Personen, die 
sich um Zugang zum Arbeitsmarkt einer Vertragspartei bemühen, noch für Mass- 
nahmen, welche die Staatsangehörigkeit, den dauerhaften Aufenthalt oder die dauer- 
hafte Beschäftigung betreffen. 
3. Natürliche Personen, für die eine spezifische Verpflichtung gilt, erhalten die 
Erlaubnis, die Dienstleistung gemäss den Bedingungen der betreffenden Verpflich- 
tung zu erbringen. 
4.  Dieses Kapitel hindert eine Vertragspartei nicht daran, Massnahmen zur Regulie- 
rung der Einreise oder des vorübergehenden Aufenthalts natürlicher Personen in 
ihrem Hoheitsgebiet zu treffen, einschliesslich solcher Massnahmen, die zum Schutz 
der Unversehrtheit ihrer Grenzen und zur Gewährleistung der ordnungsgemässen 
Grenzüberschreitung natürlicher Personen erforderlich sind, soweit solche Mass- 
nahmen nicht auf eine Weise angewendet werden, dass sie die Vorteile, die einer 
Vertragspartei aufgrund der Bedingungen einer spezifischen Verpflichtung zustehen, 
zunichte machen oder schmälern.38 

 
Art. 3.11          Transparenz 
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf Transparenz richten sich 
nach Artikel III Absätze 1 und 2 und nach Artikel IIIbis GATS39, die hiermit zu 
Bestandteilen dieses Kapitels erklärt werden. 

 
Art. 3.12          Monopole und Dienstleistungserbringer mit ausschliesslichen 

Rechten 
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf Monopole und Dienst- 
leistungserbringer mit ausschliesslichen Rechten richten sich nach Artikel VIII 
Absätze 1, 2 und 5 GATS40, die hiermit zu Bestandteilen dieses Kapitels erklärt 
werden. 

 
Art. 3.13          Geschäftspraktiken 
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf Geschäftspraktiken 
richten sich nach Artikel IX GATS41, der hiermit zum Bestandteil dieses Kapitels 
erklärt wird. 

 
 
 
 
 

38 Allein die Tatsache, dass für natürliche Personen ein Visum gefordert wird, wird nicht als 
Zunichtemachung oder Schmälerung von Vorteilen aufgrund einer spezifischen 
Verpflichtung betrachtet. 
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Art. 3.14          Zahlungen und Überweisungen 
1.  Ausser unter den in Artikel 3.15 vorgesehenen Umständen verzichtet eine Ver- 
tragspartei auf eine Beschränkung internationaler Überweisungen und Zahlungen für 
laufende Geschäfte mit einer anderen Vertragspartei. 
2. Dieses Kapitel lässt die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien nach dem 
Übereinkommen über den Internationalen Währungsfonds42 (nachfolgend als «IWF» 
bezeichnet) einschliesslich Massnahmen im Zahlungsverkehr, die in Übereinstim- 
mung mit dem IWF-Übereinkommen getroffen werden, unter der Voraussetzung 
unberührt, dass eine Vertragspartei, vorbehältlich Artikel 3.15 oder auf Ersuchen des 
IWF, keine Beschränkungen für Kapitalbewegungen erlässt, die mit ihren spezifi- 
schen Verpflichtungen in Bezug auf solche Bewegungen unvereinbar sind. 

 
Art. 3.15          Beschränkungen zum Schutz der Zahlungsbilanz 
1.  Die Vertragsparteien bemühen sich, die Einführung von Beschränkungen zum 
Schutz der Zahlungsbilanz zu vermeiden. 
2.  Jede Beschränkung zum Schutz der Zahlungsbilanz, die von einer Vertragspartei 
nach und in Übereinstimmung mit Artikel XII GATS43 eingeführt oder beibehalten 
wird, gilt im Rahmen dieses Kapitels. 

 
Art. 3.16          Ausnahmen 
Die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien in Bezug auf allgemeine Ausnahmen 
und auf Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit richten sich nach Artikel XIV 
GATS und Artikel XIVbis  Absatz 1 GATS44, die hiermit zu Bestandteilen dieses 
Kapitels erklärt werden. 

 
Art. 3.17          Listen der spezifischen Verpflichtungen 
1.  Jede Vertragspartei legt in einer Liste ihre spezifischen Verpflichtungen nach den 
Artikeln 3.5, 3.6 und 3.7 fest. Jede Liste enthält für die Sektoren, für die derartige 
Verpflichtungen übernommen werden: 

(a)   Bestimmungen, Beschränkungen und Bedingungen für den Marktzugang; 
(b)   Bedingungen und Anforderungen für die Inländerbehandlung; 
(c)   Zusicherungen hinsichtlich zusätzlicher Verpflichtungen nach Artikel 3.7; 

und 
(d)   gegebenenfalls den Zeitrahmen für die Durchführung derartiger Verpflich- 

tungen und den Zeitpunkt des Inkrafttretens derartiger Verpflichtungen. 
2.  Massnahmen, die sowohl mit Artikel 3.5 als auch mit Artikel 3.6 unvereinbar 
sind, werden gemäss Artikel XX Absatz 2 GATS45 behandelt. 
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3.  Die  Listen  der  spezifischen  Verpflichtungen  der  Vertragsparteien  sind  in 
Anhang VII aufgeführt. 

 
Art. 3.18          Änderung der Listen 
Auf schriftlichen Antrag einer Vertragspartei halten die Vertragsparteien Konsulta- 
tionen ab, um eine Änderung oder Rücknahme einer spezifischen Verpflichtung auf 
der Liste der spezifischen Verpflichtungen der beantragenden Vertragspartei zu 
prüfen. Die Konsultationen finden innerhalb von drei Monaten, nachdem die bean- 
tragende Vertragspartei ihren Antrag gestellt hat, statt. In den Konsultationen bemü- 
hen sich die Vertragsparteien sicherzustellen, dass ein allgemeines Niveau gegensei- 
tig vorteilhafter Verpflichtungen beibehalten wird, das für den Handel nicht weniger 
günstig ist als dasjenige, das vor den Konsultationen in der Liste der spezifischen 
Verpflichtungen festgehalten war.  Änderungen der Listen folgen den Verfahren 
nach den Artikeln 8 und 10.5. 

 
Art. 3.19          Überprüfung 
Mit dem Ziel, den Dienstleistungshandel zwischen ihnen weiter zu liberalisieren und 
insbesondere alle verbleibenden Diskriminierungen in einem Zeitraum von zehn 
Jahren im Wesentlichen zu beseitigen, überprüfen die Vertragsparteien mindestens 
alle zwei Jahre oder öfter, falls so vereinbart, ihre Listen der spezifischen Verpflich- 
tungen und ihre Listen der Ausnahmen von der Meistbegünstigung, wobei sie insbe- 
sondere alle einseitigen Liberalisierungen und die unter der Schirmherrschaft der 
WTO laufenden Arbeiten berücksichtigen. Die erste Überprüfung findest spätestens 
drei Jahre nach Inkrafttreten dieses Abkommens statt. 

 
Art. 3.20          Anhänge 
Die folgenden Anhänge bilden Bestandteile dieses Kapitels: 

– Anhang VII (Listen der spezifischen Verpflichtungen); 
– Anhang VIII (Listen der Ausnahmen von der Meistbegünstigung); 
– Anhang IX (Finanzdienstleistungen); und 
– Anhang X (Telekommunikationsdienste). 

 


